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Allgemeine Geschäfts-
bedingungen der

BF-BIOlabs GmbH

1ter Teil
Beratungstätigkeit

§  1  Anwendungsbereich  und  Leistungsum-
fang

Abs. 1 Gegenstand ist die vereinbarte, im Vertrag 
bezeichnete  Beratungstätigkeit,  nicht  die  Erzie-
lung  eines  bestimmten  Erfolges.  "BF-BIOlabs 
GmbH" wird auf Wunsch des Auftraggebers die 
erforderlichen Auskünfte über den Stand der Aus-
führungen  erteilen.  Ausführliche  schriftliche  Be-
richte erstellt "BF-BIOlabs GmbH", wenn dies ge-
sondert vereinbart wurde.
Abs. 2 Umsetzungen von Empfehlungen
Die Beraterin versteht sich als reine Beratungsfir-
ma. Es obliegt dem Auftraggeber allein, inwiefern 
Handlungsempfehlungen in die Praxis übernom-
men werden.

§ 2 Geltungsbereich der allgemeinen Regeln

Abs. 1 Allgemeine Gültigkeit
Diese Bestimmungen gelten für Beratungsleistun-
gen  von  "BF-BIOlabs  GmbH"  unabhängig  von 
ihrem Inhalt und ihrer Rechtsnatur.
Abs. 2 Prioritäten der Auftragsbedingungen
Soweit  Beratungsverträge  oder  -angebote  von 
"BF-BIOlabs  GmbH"  Bestimmungen  enthalten, 
die  von  den  folgenden  allgemeinen  Auftrags-
bedingungen  abweichen,  gehen  die  individuell 
vereinbarten  Vertragsregeln  diesen  allgemeinen 
Auftragsbedingungen  vor.  Dienstleistungen  im 
Rahmen von Entwicklungsprojekten entsprechen 
Beratungsleistungen.

§ 3 Leistungserbringung, Termine

Abs. 1 Personelle Besetzung
Die Beraterin verpflichtet sich, qualifizierte Mitar-
beiter bzw. kompetente Kooperationspartner zur 
Realisierung  der  laut  Vertrag  zu  erbringenden 
Leistungen einzusetzen. "BF-BIOlabs GmbH" ist 
berechtigt,  sich zur Durchführung des Auftrages 
sachverständiger Personen zu bedienen.
Abs. 2 Dienstzeit und Dienstort
Die  Beraterin  bestimmt  die  Gestaltung  ihrer 
Dienstzeit  sowie  ihren  Dienstort  nach  pflichtge-
mäßem  Ermessen  allein.  Sie  wird  jedoch  dem 
Auftraggeber nach Absprache auch ganztägig in 
dessen Hause zur Verfügung stehen. Beratungs-
termine und –orte, sowie übrige notwendige Ter-
mine werden nach beiderseitiger Absprache indi-
viduell und gesondert bei Vertragsabschluss fest-
gelegt, wobei den Wünschen des Auftraggebers 
möglichst entsprochen werden soll.
Abs3. Erfolgsgarantien
Eine Garantie für einen Erfolg von Entwicklungs-
projekten kann nicht gegeben werden.

§  4  Stornierung,  vorzeitige  Vertragsbeendi-
gung

Abs. 1 Stornierung von Beratungsaufträgen
"BF-BIOlabs  GmbH"  räumt  dem  Kunden  das 
Recht ein, den Beratungsvertrag vorzeitig zu kün-
digen. Die vorzeitige Kündigung lässt vereinbarte 
Verschwiegenheitspflichten  und  sonstige  nach-
vertragliche Treuepflichten unberührt. Für die bis 
zum  Zugang  einer  vorzeitigen  Kündigung  er-
brachten  Leistungen  von  "BF-BIOlabs  GmbH" 
zahlt der Kunde das vereinbarte Honorar und die 
vereinbarten  Auslagen.  Für  die  danach  nicht 
mehr  erbrachten  vertraglichen  Leistungen  zahlt 
der Kunde 15 % des anteiligen Honorars, es sei 
denn,  er  weist  nach,  dass "BF-BIOlabs GmbH" 
durch  die  vorzeitige  Beendigung  kein  Schaden 
entstanden ist. Die Bestimmungen sind auch ent-
sprechend  anzuwenden,  wenn  die  "BF-BIOlabs 
GmbH" den Vertrag aus wichtigem Grund kün-
digt.

§ 5 Vergütung und Abrechnung

Abs. 1 Vereinbarung von Vergütungen
"BF-BIOlabs GmbH" erhält für ihre Tätigkeit eine 
gesondert vereinbarte Vergütung. Außergewöhn-
liche Beratungsleistungen, insbesondere die An-
fertigung umfangreicher Gutachten, werden nach 
vorheriger  Vereinbarung  zwischen  den  Parteien 
gesondert vereinbart.
Abs. 2 Monatsabrechnungen
Das Honorar ist  jeweils zum Monatsende fällig, 
wobei  eine  Monatsabrechnung  durch  "BF-BIOl-
abs GmbH" erstellt wird. Spesen und Reisekos-

ten werden auf der Monatsabrechnung gesondert 
ausgewiesen. Zur Monatsabrechnung gehört eine 
Übersicht  über  den  inhaltlichen  und  zeitlichem 
Ablauf der Beratung und die erbrachten Leistun-
gen.
Abs. 3 Fälligkeit
Vertragsgemäß  gestellte  Rechnungen  der  "BF-
BIOlabs  GmbH"  sind  sofort  ohne  Abzug  von 
Skonto zur Zahlung fällig. Alle Preise verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Aufrechnungen oder Zurückhaltungen gegen For-
derungen  der  "BF-BIOlabs  GmbH"  sind  ausge-
schlossen, es sei denn es liegen unstreitige oder 
rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen vor.

§ 6 Mitwirkungspflicht der Auftraggeberin

Abs. 1 Informations- und Mitwirkungspflicht
Der Auftraggeber hat alles zu unternehmen, um 
ein  reibungsloses  Erbringen  der  Leistungen 
durch "BF-BIOlabs GmbH" zu ermöglichen. Ins-
besondere  hat  der  Auftraggeber  "BF-BIOlabs 
GmbH"   zur  geschäftlichen,  organisatorischen, 
technischen und wettbewerblichen Situation sei-
nes  Unternehmens  umfassend  zu  informieren 
und somit bei der Beratung mitzuwirken, soweit 
dies notwendig ist.
Abs. 2 Verantwortlichkeit
Der Kunde benennt "BF-BIOlabs GmbH", sofern 
diese es im Einzelfall verlangt, vor der Durchfüh-
rung  eines  Projekts  einen  verantwortlichen  An-
sprechpartner.

§  7  Verschwiegenheitspflicht,  Haftung  und 
Gewährleistung
Abs. 1 Diskretion
"BF-BIOlabs GmbH" verpflichtet sich, über alle ihr 
bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen geschäft-
lichen Angelegenheiten des Auftraggebers auch 
nach  Beendigung  dieses  Vertrages  Stillschwei-
gen zu bewahren. Darüber hinaus verpflichtet sie 
sich,  die  ihr  zum  Zwecke  der  Beratertätigkeit 
überlassenen  Unterlagen  sorgfältig  zu  verwah-
ren,  gegen  Einsichtnahme  Dritter  zu  schützen 
und  nach  Beendigung  des  Beratervertrages  an 
den Auftraggeber zurück zureichen.
Abs. 2 Haftung
Die Haftung der  "BF-BIOlabs GmbH" für  Schä-
den, die nicht auf einem vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhalten von "BF-BIOlabs GmbH" 
und ihren Mitarbeiter  beruhen,  ist  ausgeschlos-
sen.
In Fällen leichter Fahrlässigkeit besteht eine Haf-
tung  nur  bei  Verletzung  wesentlicher  Vertrags-
pflichten und ist der Höhe nach für einen einzel-
nen Schadensfall auf die Höhe des Honorars be-
schränkt.
Abs. 3 Gewährleistungen
"BF-BIOlabs GmbH" bietet  Gewähr  für  die  ver-
tragsmäßig zu erbringende Leistung, soweit die-
se Mängel ausweisen, die sie im Rahmen ihrer 
Sorgfaltspflicht  zu  vertreten  hat.  Gewährleis-
tungsansprüche  können  zunächst  nur  in  Form 
der  Nachbesserung  geltend  gemacht  werden. 
Kann der Mangel durch wiederholte Nachbesse-
rung nicht beseitigt werden, so kann der Auftrag-
geber auch eine angemessene Herabsetzung der 
Vergütung oder ein Rücktritt vom Vertrag verlan-
gen. Ansprüche auf die Haftung für Mängel muss 
der Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend 
machen.
Abs. 4 Höhere Gewalt
Ereignisse höherer  Gewalt,  welche die  Leistun-
gen  wesentlich  erschweren  oder  zeitweise  un-
möglich machen, berechtigen die jeweilige Partei, 
die Erfüllung ihrer Leistung um die Dauer der Be-
hinderung und eine angemessene Anlaufzeit hin-
auszuschieben. Der höheren Gewalt  stehen Ar-
beitskampf und ähnliche Umstände gleich, soweit 
sie  unvorhersehbar,  unverschuldet  und  schwer-
wiegend sind.

§ 8 Eigentumsvorbehalt, Urheberrecht

Abs. 1 Eigentumsvorbehalt
"BF-BIOlabs GmbH" behält sich bis zur vollstän-
digen  Bezahlung  allen  gegenwärtigen  und  zu-
künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden das Eigentum an den ge-
lieferten Produkten vor. Gerät der Kunde in Zah-
lungsverzug, ist die "BF-BIOlabs GmbH"  berech-
tigt,  die Herausgabe der unter Eigentumsvorbe-
halt gelieferten Produkte zu verlangen, ohne dass 
hierin ein Rücktritt vom Vertrag begründet liegt.
Abs. 2 Urheberrechte
Der Auftraggeber wird sich die im Rahmen des 
Auftrages von "BF-BIOlabs GmbH" erstellten Be-
richte,  Organisationspläne,  Zeichnungen,  Kalku-
lationssysteme,  Berechnungen  und  dgl.  nur  für 
die im Rahmen des Auftrages vereinbarten Zwe-
cke verwenden und nicht ohne Zustimmung der 
"BF-BIOlabs GmbH" an Dritte weitergeben oder 
publizieren. Angebots- und Schulungsunterlagen 

z. B. für Workshops und Seminare verbleiben im 
Eigentum  "BF-BIOlabs  GmbH".  "BF-BIOlabs 
GmbH" behält sich auch alle Urheberrechte und 
sonstigen Schutzrechte insoweit vor.
Abs. 3 Altschutzrechte
Unbeschadet  der  Benutzung von Altschutzrech-
ten zur Durchführung des Vertrages berührt die-
ser  Vertrag  nicht  die  Rechtsinhaberschaft  von 
„BF-BIOlabs GmbH“ oder des Kunden an diesen 
Altschutzrechten. Altschutzrechte sind alle techni-
schen  Informationen  und  Know-how,  inklusive 
Patente,  Gebrauchsmuster,  Geschmacksmuster, 
Modelle, Zeichnungen, Urheberrechte und ähnli-
che Rechte an geistigem Eigentum, die vor einem 
Vertragsschluss  von  „BF-BIOlabs  GmbH“  oder 
dem Kunden entweder kontrolliert werden oder in 
dessen  Eigentum  stehen.
Abs. 4 Neuschutzrechte
„BF-BIOlabs GmbH“
Neuschutzrechte sind alle technischen Informati-
onen  und  Know-how  inklusive  Patente,  Ge-
brauchsmuster,  Geschmacksmuster,  Modelle, 
Zeichnungen,  Urheberrechte  und  ähnliche  aus-
schließliche Rechte an geistigem Eigentum, die 
im Rahmen der Entwicklungstätigkeit  entstehen. 
Jede  während  der  Dauer  des  Vertrages  entwi-
ckelte Erfindung, Verbesserung oder Entdeckung 
(unabhängig von ihrer Patentierbarkeit) eines Mit-
arbeiters von „BF-BIOlabs GmbH“ kann von „BF-
BIOlabs  GmbH“  im  Namen  von  „BF-BIOlabs 
GmbH“ auf Kosten von „BF-BIOlabs GmbH“, so-
weit möglich, zum Schutzrecht angemeldet wer-
den.  „BF-BIOlabs  GmbH“  verpflichtet  sich,  den 
Kunden unverzüglich über den jeweiligen Verfah-
rensstand zu informieren. Inhaber dieser Schutz-
rechte  ist  ausschließlich  „BF-BIOlabs  GmbH“.  
Kunde
Jede während der Dauer dieses Vertrages entwi-
ckelte Erfindung, Verbesserung oder Entdeckung 
(unabhängig von ihrer Patentierbarkeit) eines Mit-
arbeiters des Kunden, kann der Kunde in seinem 
Namen auf  seine  Kosten,  soweit  möglich,  zum 
Schutzrecht  anmelden.  Der  Kunde  verpflichtet 
sich, „BF-BIOlabs GmbH“ unverzüglich über den 
jeweiligen Verfahrensstand zu informieren. Inha-
ber  dieser  Schutzrechte  ist  ausschließlich  der 
Kunde.  
„BF-BIOlabs  GmbH“  und  Kunde
Jede während der Dauer dieses Vertrages entwi-
ckelte Erfindung, Verbesserung oder Entdeckung 
von Mitarbeitern beider Parteien, unabhängig von 
ihrer Entgeltlichkeit, sind von den Parteien gegen-
über  ihren  Arbeitnehmern  unbeschränkt  in  An-
spruch  zu  nehmen  und  gemeinsam im  Namen 
der  Parteien,  soweit  möglich,  zum  Schutzrecht 
anzumelden. Die Kosten dafür tragen die Partei-
en zu gleichen Teilen. Die Parteien werden sich 
hierüber  gegenseitig  unverzüglich  informieren. 
Diese Schutzrechte (Gemeinschaftsschutzrechte) 
stehen den Parteien gemeinschaftlich zu gleichen 
Teilen zu. Vorbereitung und Durchführung dieser 
Schutzrechtsanmeldungen  erfolgen  durch  „BF-
BIOlabs GmbH“, soweit die Parteien nichts ande-
res schriftlich vereinbart haben. Die Parteien wer-
den sich spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Prioritätsfrist  abstimmen  und  verständigen,  in 
welchen  Ländern  korrespondierende  Auslands-
schutzrechte anzuwenden sind.  Die anfallenden 
Kosten werden von den Parteien entsprechend 
ihrer Erfinderanteile getragen. Die Parteien sind 
verpflichtet, sich gegenseitig unverzüglich die In-
formationen  bezogen  auf  Neuschutzrechte  her-
auszugeben, die für die Anmeldung gewerblicher 
Schutzrechte,  diesbezügliche  Rechtsverfolgun-
gen  und  Aufrechterhaltungen  notwendig  sind.

Abs. 4 Lizenzen
Hat „BF-BIOlabs GmbH“ ein Entwicklungsergeb-
nis erarbeitet und erhält „BF-BIOlabs GmbH“ von 
dem Kunden den Auftrag zur Produktion, bei de-
ren Herstellung das von „BF-BIOlabs GmbH“ er-
arbeitete  Entwicklungsergebnis  Verwendung fin-
det,  wird  „BF-BIOlabs GmbH“ dem Kunden ein 
projektbezogenes,  örtlich  unbegrenztes,  nicht 
ausschließliches, unübertragbares und unentgelt-
liches Nutzungsrecht zum Zwecke der Fertigung 
und  des  Vertriebes  einräumen,  soweit  die  Nut-
zung  von  Alt-  und/oder  Neuschutzrechten,  die 
„BF-BIOlabs  GmbH“  gehören,  für  die  Fertigung 
und den Vertrieb erforderlich ist. Soweit die Nut-
zung  von  Alt-  oder  Neuschutzrechten  von  „BF-
BIOlabs GmbH“ für die Verwertung des Entwick-
lungsergebnisses erforderlich ist und „BF-BIOlabs 
GmbH“ in die weitere Verwertung nicht eingebun-
den wird,  ist  „BF-BIOlabs GmbH“ –vorbehaltlich 
anderslautender  Vereinbarungen  mit  dem  Kun-
den-  nicht  verpflichtet,  dem Kunden  ganz  oder 
teilweise Nutzungsrechte zum Zwecke der Ferti-
gung  und  des  Vertriebes  einzuräumen,  diese 
Rechte  verbleiben  vielmehr  bei  „BF-BIOlabs 
GmbH“.
Abs. 5 Freigabe von Erfindungen
Will die „BF-BIOlabs GmbH“ oder der Kunde eine 
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Erfindung nicht  als  Schutzrecht  anmelden,  eine 
Anmeldung nicht weiterverfolgen oder ein ange-
meldetes  Schutzrecht  nicht  aufrechterhalten,  so 
ist die andere Partei unverzüglich schriftlich zu in-
formieren  und  ihr  die  betroffene  Anmeldung/
Schutzrecht  zur  kostenlosen  Übernahme  anzu-
bieten. Das Anbieten hat in jedem Fall so recht-
zeitig zu erfolgen, dass die andere Partei die er-
forderlichen Maßnahmen zur Wahrung der Rech-
te vornehmen kann, insbesondere zur Beanspru-
chung von Prioritäten der Stammanmeldung bei 
Auslandsanmeldungen.  Die  übertragene  Partei 
behält  jedoch  an  dieser/m   Anmeldung/Schutz-
recht  ein  örtlich  unbegrenztes,  unentgeltliches, 
nicht  ausschließliches  Nutzungsrecht  zur  Nut-
zung im Rahmen dieses Vertrages durch sich, ein 
mit  ihr  verbundenes  Unternehmen  oder  einen 
beauftragten Dritten.

§ 9 Nutzung des Internetangebotes von "BF-
BIOlabs GmbH"

Abs. 1 Eigenverantwortlichkeit der Nutzer
Die  Wahrnehmung  des  Internetangebotes  der 
"BF-BIOlabs GmbH" durch Nutzer erfolgt zu de-
ren  ausschließlich  eigener  Verantwortung.  Die 
Nutzer erkennen bei Inanspruchnahme des Inter-
netangebotes  die  allgemeinen  Geschäftsbedin-
gungen (AGB) der "BF-BIOlabs GmbH"  an. Für 
Fremdangebote  gelten  die  AGB  des  jeweiligen 
Betreibers.
Abs. 2 Nutzungsrechte
Alle auf dem Internetangebot befindlichen Infor-
mationen dienen zur persönlichen Information der 
Nutzer – eine kommerzielle Nutzung ist nicht er-
laubt. Die kommerzielle Nutzung der Daten, Be-
schreibungen, Linklisten ist nicht gestattet.
Abs. 3 Haftungsausschluss
"BF-BIOlabs GmbH" ist stets bemüht, alle Infor-
mationen korrekt und auf dem neuesten Stand zu 
halten. Für Fehler im Text oder falsche Links so-
wie für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die 
aus  diesen  Informationen  entstehen  können, 
übernimmt "BF-BIOlabs GmbH"  keine Haftung.
Abs. 4 Haftung für Links und andere Fremdange-
bote
Für die Angaben und Inhalte der über das Inter-
netangebot  zugänglichen  Angebote  sind  die  je-
weiligen Betreiber der Online - Angebote verant-
wortlich,  eine  Haftung  seitens  der  "BF-BIOlabs 
GmbH"  für fremde Inhalte und Angebote ist da-
her ausgeschlossen. Mit Bezug auf das Urteil des 
LG Hamburg vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - 
"Haftung für Links", gibt die "BF-BIOlabs GmbH" 
folgende Erklärung zu allen Links und linkähnli-
chen Verweisen in ihren online wie offline verfüg-
bar  gehaltenen Materialien  ab:  Da "BF-BIOlabs 
GmbH"  nicht  ausschließen  kann,  dass  Inhalte 
von elektronischen Verweisen nach Sichtung und 
Prüfung  verändert  wurden,  distanziert  sich  die 
"BF-BIOlabs GmbH" ausdrücklich von allen Inhal-
ten aller verlinkter Seiten und erklärt, sich diese 
Inhalte nicht  zu eigen zu machen. Diese Erklä-
rung gilt für alle auf dem Internetangebot angebo-
tenen Links ebenso wie für alle in nicht oder nicht 
permanent  online  verfügbaren  Schriftstücken, 
Werbemitteln oder sonstig verfügbaren und durch 
"BF-BIOlabs  GmbH"   erstellten  Verweisen  auf 
veränderliche Inhalte  jeglicher  medialer  Ausprä-
gung.
Abs. 5 Vertraulichkeit von Daten
Sämtliche  gespeicherten  Benutzerdaten  werden 
vertraulich  behandelt  und nicht  an Dritte  weiter 
gegeben.

§ 10 Schlussbestimmungen

Abs. 1 Schriftform
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Abs. 2 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen die-
ses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. De Parteien verpflichten 
sich,  anstelle  einer  unwirksamen  Bestimmung 
eine gültige Vereinbarung zu treffen, deren Inhalt 
dem der unwirksamen am nächsten kommt.
Abs. 3 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Sofern sich aus der individuellen Absprache mit 
dem Auftraggeber nach § 3 Abs.2 nichts anderes 
ergibt, ist der Erfüllungsort Freiburg im Breisgau.

Allgemeine  Geschäfts-
bedingungen  der  BF-BIOl-
abs GmbH

2ter Teil
Warengeschäfte

§ 1. Allgemeines

Abs. 1: Die nachfolgenden Bestimmungen regeln 
ausschließlich die vertraglichen Beziehungen für 
alle  Lieferungen und sonstigen Leistungen zwi-
schen  der  "BF-BIOlabs  GmbH"  und  Unterneh-
mern,  d.h.,  natürlichen  oder  juristischen  Perso-
nen oder rechtsfähigen Personengesellschaften, 
mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, 
die  in  Ausübung einer  gewerblichen  oder  selb-
ständigen  beruflichen  Tätigkeit  handeln  (im  fol-
genden: Kunden). Aufträge von und Lieferungen 
an Privatpersonen sind ausgeschlossen. Mit Ab-
schluss des Vertrages betätigt der Kunde, dass 
er unternehmerisch handelt.
Abs. 2: Mit Abschluss des Vertrages erkennt der 
Kunde diese  Geschäftsbedingungen an.  Abwei-
chende  Bedingungen  des  Kunden  sind  unver-
bindlich,  auch wenn "BF-BIOlabs GmbH" ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht.
Abs. 3: Einbeziehung und Auslegung dieser All-
gemeinen  Geschäftsbedingungen  regelt  sich 
ebenso  wie  Abschluss  und  Auslegung  der 
Rechtsgeschäfte  mit  dem  Kunden  selbst  aus-
schließlich nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  Die  Anwendung  des  einheitlichen 
Gesetzes über den Abschluss von internationalen 
Kaufverträgen  über  bewegliche  Sachen  (UN-
Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
Abs. 4: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen  dieses  Vertrages  oder  seiner  Bestandteile 
lässt  die  Wirksamkeit  der  übrigen  Regelungen 
unberührt.  Die Vertragspartner sind im Rahmen 
des  Zumutbaren  nach  Treu  und  Glauben  ver-
pflichtet,  eine  unwirksame  Bestimmung  durch 
eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommen-
de wirksame Regelung zu ersetzen,  sofern da-
durch keine wesentliche Änderung des Vertrags-
inhaltes herbeigeführt wird; das gleiche gilt, falls 
ein regelungs-bedürftiger Sachverhalt  nicht aus-
drücklich geregelt ist.

§ 2. Vertragsabschluss

Abs.  1:  Vertragsangebote  von  "BF-BIOlabs 
GmbH"  sind  freibleibend.  Die  Bestellung  durch 
den Kunden ist bindend und kann nicht widerru-
fen werden. Verträge kommen erst durch die Auf-
tragsbestätigung oder Lieferung von "BF-BIOlabs 
GmbH" zustande. 
Abs. 2: Abs. 1 gilt auch bei Handelswaren und in-
nerhalb  von  Fernabsatzverträgen.  Rücknahmen 
sind ausgeschlossen. 
Abs. 3: Für den Umfang der vertraglich geschul-
deten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbe-
stätigung von "BF-BIOlabs GmbH" maßgebend. 
Angaben über Eigenschaften und Leistungsmerk-
male von Waren dienen der Illustration und sind 
nicht  verbindlich.  Ebenso sind öffentliche Äuße-
rungen, Anpreisungen oder Werbung keine ver-
tragsgemäße  Beschaffenheitsangabe  der  Ware. 
Bei Handelswaren gelten die Spezifikationen des 
Herstellers.
Abs.  4:  Änderungen  behält  sich  "BF-BIOlabs 
GmbH" auch nach Absendung einer Auftragsbe-
stätigung  vor,  sofern  diese  Änderungen  weder 
der  Auftragsbestätigung  noch  der  Spezifikation 
des Kunden widersprechen. Der Kunde wird sich 
mit darüber hinausgehenden Änderungsvorschlä-
gen von "BF-BIOlabs GmbH" einverstanden er-
klären,  soweit  diese  für  den  Kunden  zumutbar 
sind.
Abs. 5: Geringfügige Abweichungen von Angaben 
über Maße, Gewichte, Beschaffenheit und Quali-
tät bleiben vorbehalten.

§ 3. Muster

Muster der von "BF-BIOlabs GmbH" vertriebenen 
Produkte, insbesondere Entwicklungsmuster, gel-
ten als Versuchsmuster und nicht als Probe oder 
Muster im Sinne des § 454 BGB.

§ 4. Lieferungen /Leistungen

Abs.  1:  Liefertermine  und  Lieferfristen  werden 
schriftlich zwischen dem Kunden und "BF-BIOl-
abs  GmbH"  auftragsbezogen  vereinbart.  Liefe-
rungen und Leistungen erfolgen nach Maßgabe 
der  betrieblichen  Gegebenheiten.  Eine  Gewähr 
für die Einhaltung eines Liefertermins wird nicht 
übernommen.
Abs. 2: Eine Transportversicherung wird von "BF-
BIOlabs GmbH" nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden gedeckt und geht zu seinen Lasten. 
Mit der Übergabe der Ware an die Bahn, an den 
Spediteur oder an ein sonstiges Transportunter-
nehmen geht die Gefahr auf den Kunden über. 
Verzögert sich die Absendung durch das Verhal-

ten des Kunden, so geht alle Gefahr mit der Ver-
sandbereitschaft auf den Kunden über. Gerät der 
Kunde  "BF-BIOlabs  GmbH"  gegenüber  in  Zah-
lungsverzug, so ist "BF-BIOlabs GmbH" berech-
tigt, ohne besondere Ankündigung und ohne Ver-
pflichtung zum Ersatz etwa entstehenden Scha-
dens,  Lieferungen  solange  zurückzuhalten,  bis 
kein Zahlungsrückstand mehr besteht.
Abs. 3: Wird "BF-BIOlabs GmbH" an der rechtzei-
tigen Vertragserfüllung durch Fabrikations-  oder 
Lieferstörungen  bei  "BF-BIOlabs  GmbH"  oder 
den  Zulieferanten  gehindert,  z.B.  durch  höhere 
Gewalt, Verkehrsstörungen, Streik oder Aussper-
rung, so verlängert sich die Lieferzeit angemes-
sen. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn  er  nach  Ablauf  der  verlängerten  Frist 
schriftlich eine angemessene Nachfrist stellt und 
"BF-BIOlabs  GmbH"  innerhalb  dieser  Nachfrist 
nicht liefern. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfol-
gen.
Abs. 4: Wird "BF-BIOlabs GmbH" die Vertragser-
füllung aus den in Nummer 3 genannten Gründen 
unmöglich, so wird "BF-BIOlabs GmbH" von der 
Lieferpflicht frei. Von der Unmöglichkeit wird "BF-
BIOlabs GmbH" den Kunden umgehend informie-
ren. Schadensersatzansprüche des Kunden we-
gen  Verzuges  oder  Nichterfüllung  sind  ausge-
schlossen.
Abs. 5: Teillieferungen und -leistungen sind zuläs-
sig und können gesondert berechnet werden.
Abs. 6: Bei Bestellungen auf Abruf muss der Ab-
ruf mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten 
Auslieferungstermin liegen.
Abs.  7:  Lieferungen  und  Leistungen  sind  auch 
entgegenzunehmen, wenn sie unerhebliche Män-
gel aufweisen.

§ 5. Preise

Abs. 1: Die Preise gelten ab Werk ausschließlich 
Verpackung und sonstiger  Versand-  und Trans-
portspesen. Alle Preise sind Nettopreise.
Abs.  2:  Liegen  zwischen  Vertragsschluss  und 
Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine 
Lieferverzögerung  von  "BF-BIOlabs  GmbH"  zu 
vertreten ist, kann "BF-BIOlabs GmbH" den Preis 
unter  Berücksichtigung  eingetretener  Material-, 
Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die von "BF-
BIOlabs GmbH" zu tragen sind, angemessen er-
höhen.  Erhöht  sich  der  Kaufpreis  um mehr  als 
40%, ist der Kunde berechtigt,  vom Vertrag zu-
rückzutreten.
Abs. 3: Berücksichtigt "BF-BIOlabs GmbH" Ände-
rungswünsche  des  Kunden  nach  Auftragsertei-
lung,  so  werden  die  hierdurch  entstehenden 
Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt.
Abs. 4: Im Empfängerland für das Geschäft erho-
bene  Steuern,  Zölle,  gesetzliche  Abgaben  etc. 
übernimmt "BF-BIOlabs GmbH" nicht.

§ 6. Zahlungsbedingungen

Abs. 1: Soweit nicht anders vereinbart, sind die 
Rechnungen von "BF-BIOlabs GmbH" innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar.
Abs. 2: Bei Zahlungsverzug des Kunden werden 
unter  Vorbehalt  der  Geltendmachung  weiterge-
hender Ansprüche Zinsen in Höhe von 8 % über 
dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Europäi-
schen Zentralbank verlangt. Die Geltendmachung 
weiteren Schadens bleibt unberührt.
Abs3: Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die ge-
samte Restschuld – ohne Rücksicht auf die Fäl-
ligkeit etwaiger Wechsel – sofort zur Zahlung fäl-
lig,  wenn der Kunde mit  einer Rate 14 Tage in 
Verzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder über 
sein Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt 
worden ist.
Abs. 4: "BF-BIOlabs GmbH" behält sich vor, über 
die Hereinnahme von Wechseln und Schecks von 
Fall zu Fall zu entscheiden. Sie erfolgt nur zah-
lungshalber. Die Gutschrift erfolgt nur unter Vor-
behalt.  Für  Wechsel  berechnet  "BF-BIOlabs 
GmbH" die banküblichen Diskont-  und Einzugs-
spesen.  Eine  Gewähr  für  rechtzeitiges  Inkasso 
oder  für  rechtzeitigen  Protest  übernimmt  "BF-
BIOlabs  GmbH"  nicht.  Für  den  Fall,  dass  ein 
Wechsel oder Scheck nicht termingemäß einge-
löst wird oder Umstände beim Kunden eintreten, 
nach denen erkennbar wird, dass der Anspruch 
von "BF-BIOlabs GmbH" durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit  des Kunden gefährdet wird, kann 
"BF-BIOlabs  GmbH"  die  gesamte  Forderung, 
auch wenn hierfür Wechsel oder Schecks gege-
ben sind, sofort fällig stellen.

§ 7. Aufrechnung und Zurückhaltung

Aufrechnung  und  Zurückhaltung  sind  ausge-
schlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungs-
forderung unbestritten  oder  rechtskräftig  festge-
stellt ist.
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§ 8. Eigentumsvorbehalt

Abs. 1: "BF-BIOlabs GmbH" behält sich das Ei-
gentum an den gelieferten Waren bis zur vollstän-
digen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt 
auch, bis sämtliche, auch künftige und bedingte, 
Forderungen aus der  Geschäftsverbindung zwi-
schen  Kunde  und  "BF-BIOlabs  GmbH"  erfüllt 
sind.
Abs.  2:  "BF-BIOlabs  GmbH"  ist  berechtigt,  bei 
vertragswidrigem Verhalten  des  Kunden,  insbe-
sondere  bei  Zahlungsverzug,  vom  Vertrag  zu-
rückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
Abs. 3: Wird die Ware vom Kunden be- oder ver-
arbeitet,  erstreckt  sich  der  Eigentumsvorbehalt 
auch auf die gesamte neue Sache. Der Kunde er-
wirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Ver-
hältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von 
"BF-BIOlabs GmbH" gelieferten Ware entspricht.
Abs. 4:  Übersteigt  der Wert  sämtlicher für "BF-
BIOlabs  GmbH"  bestehenden  Sicherheiten  die 
bestehenden  Forderungen  nachhaltig  um  mehr 
als 10 %, so wird "BF-BIOlabs GmbH" auf Verlan-
gen  des  Kunden  Sicherheiten  nach  Wahl  von 
"BF-BIOlabs GmbH" freigeben.

§ 9. Weiterveräußerung

Die von "BF-BIOlabs GmbH" gelieferten Waren 
dürfen nur zum eigenen Bedarf verwendet wer-
den.  Der  Kunde  ist  verpflichtet,  "BF-BIOlabs 
GmbH" mit der Bestellung anzuzeigen, wenn ein 
Weiterverkauf oder kostenlose Weitergabe beab-
sichtigt ist.

§ 10. Exportkontrolle

Abs. 1: Der Kunde verpflichtet sich, die Leistun-
gen von "BF-BIOlabs GmbH" nicht  zu exportie-
ren, re-exportieren oder anderweitig zu vergeben, 
sofern dies gegen die Gesetze Deutschlands, an-
derer Länder oder gegen internationale Bestim-
mungen verstößt.
Abs. 2: In Anerkennung der amerikanischen oder 
sonstigen  Exportkontrollgesetzgebung  verpflich-
tet sich der Kunde, vor dem Export von Waren 
oder Leistungen, die er von "BF-BIOlabs GmbH" 
erhalten hat,  sämtliche erforderlichen Genehmi-
gungen auf seine Kosten einzuholen.
Abs. 3:  Die Verweigerung von Ausfuhrgenehmi-
gungen berechtigt den Kunden nicht zum Rück-
tritt vom Vertrag oder Schadenersatzforderungen.

§ 11. Gewährleistung

Abs. 1: "BF-BIOlabs GmbH" bietet Gewähr für die 
vertragsmäßig  zu  erbringende  Leistung,  soweit 
diese Mängel ausweisen, die sie im Rahmen ih-
rer Sorgfaltspflicht zu vertreten hat. Gewährleis-
tungsansprüche  können  zunächst  nur  in  Form 
der  Nachbesserung  geltend  gemacht  werden. 
Kann der Mangel durch wiederholte Nachbesse-
rung nicht beseitigt werden, so kann der Auftrag-
geber auch eine angemessene Herabsetzung der 
Vergütung oder ein Rücktritt vom Vertrag verlan-
gen. Ansprüche auf die Haftung für Mängel muss 
der Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend 
machen. Bei gebrauchten Handelswaren stellt ein 
Alters-  bzw.  Nutzungsgrad-bedingter  Verschleiß 
keinen Mangel dar. Dies gilt auch für Schwächen 
und Fehler die in der Artikelbeschreibung der Ge-
brauchtware dargestellt sind. Hierfür können Käu-
fer keine Gewährleistung verlangen. Von der Ge-
währleistung  ausgenommen  sind  ebenfalls  alle 
Verschleißteile  wie  z.B.  Lampen,  Kühl-/Heizele-
mente, Filter, optische und elektrische Kontakte/
Bauteile. 
Abs.  2:  Der  Kunde  hat  die  Ware  unverzüglich 
nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist,  zu untersuchen, und, 
wenn sich ein Mangel zeigt, "BF-BIOlabs GmbH" 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.
Abs. 3: Unterlässt der Kunde diese Anzeige, so 
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es 
sich um einen Mangel handelt, der bei der Unter-
suchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten 
die  §§  377  ff.  HGB.  Auch  verborgene  Mängel 
können  nicht  mehr  geltend  gemacht  werden, 
wenn seit  der  Lieferung  12  Monate  verstrichen 
sind. Die Beweislast, dass der Mangel schon bei 
Gefahrübergang vorlag trägt der Käufer.
Abs. 4: Die Gewährleistungsansprüche sind nach 
Wahl  von  "BF-BIOlabs  GmbH"  auf  Nachbesse-
rung oder  Ersatzlieferung beschränkt.  Bei  Fehl-
schlagen  der  Nachbesserung  oder  Ersatzliefe-
rung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl 
Herabsetzung  der  Vergütung  oder  Rückgängig-
machung des Vertrages zu verlangen.
Abs.  5:  Wählt  der  Kunde  nach  gescheiterter 
Nacherfüllung Schadenersatz, so Behält sich die 
"BF-BIOlabs GmbH vor die Ware beim Kunden 
zu  belassen,  wenn  ihm dies  zumutbar  ist.  Der 
Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz 

zwischen Kaufpreis und Wert  der mangelhaften 
Sache.
Abs.  6:  Wählt  der  Kunde  nach  gescheiterter 
Nacherfüllung  den  Rücktritt  vom  Vertrag,  steht 
ihm  daneben  kein  Schadenersatzanspruch  we-
gen des Mangels zu.
Abs. 7:  Weitergehende Ansprüche des Kunden, 
insbesondere  wegen  Mangelfolgeschäden,  so-
weit  diese  nicht  aus  dem Fehlen  zugesicherter 
Eigenschaften resultieren,  sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
oder  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten 
von "BF-BIOlabs GmbH".
Abs.  8:  Die  Produkte  von  "BF-BIOlabs  GmbH" 
sollen der wissenschaftlichen Forschung dienen. 
Für  diese  Zwecke  wurden  sie  entwickelt.  Eine 
Verwendung  der  Produkte  für  humanmedizini-
sche oder diagnostische Zwecke oder als Arznei-
mittel ist nur zulässig, wenn solche eine Verwen-
dung nach den für den Kunden und den Verwen-
der  maßgeblichen  gesetzlichen  Regelungen er-
laubt ist, und, soweit erforderlich, auch eine Ge-
nehmigung  der  zuständigen  Behörden  vorliegt. 
Darüber  hinaus  bedarf  eine  derartige  Verwen-
dung  der  Produkte  der  vorherigen  schriftlichen 
Zustimmung durch "BF-BIOlabs GmbH". Ausdrü-
ckliche  Verwendungshinweise  auf  der  Verpa-
ckung (z.B. „in vitro Diagnostikum“) stehen einer 
schriftlichen  Zustimmung  gleich;  sie  ersetzen 
aber  nicht  behördliche  Genehmigungen,  die  im 
Land des Anwenders erforderlich sind.
Abs. 9: Kunden, die die Produkte von "BF-BIOl-
abs GmbH" in  der  industriellen  Produktion ver-
wenden,  tun  dies  auf  eigenes  Risiko.  Da  "BF-
BIOlabs  GmbH"  die  möglichen  Verfahren  und 
Prozesse für solch eine industrielle Verwendung 
der Produkte nicht  voraussehen oder kontrollie-
ren  kann,  muss  "BF-BIOlabs  GmbH"  jede  Ge-
währleistung oder Haftung ablehnen. Die Anwen-
dungshinweise von "BF-BIOlabs GmbH" sind in 
solchen  Fällen  nur  als  unverbindliche  Empfeh-
lung zu betrachten.
Abs.  10:  "BF-BIOlabs  GmbH"  übernimmt  keine 
Gewähr dafür, dass die angebotene oder geliefer-
te Ware für die vom Kunden in Aussicht genom-
menen Zwecke geeignet ist.
Abs. 11: Bei neuen oder gebrauchten Handelswa-
ren trägt "BF-BIOlabs GmbH" Gewähr, dass der 
Kaufgegenstand bei Übergabe mangelfrei ist. Bei 
gebrauchten Waren wird die Gewährleistung auf 
12  Monate  beschränkt.  Evtl.  Mängel  sind  vom 
Käufer unverzüglich nach Erhalt der Ware anzu-
zeigen. Die Beweislast,  dass der Mangel schon 
bei Gefahrübergang vorlag trägt der Käufer.
Abs.  12:  Gewährleistungsansprüche  bestehen 
nicht, soweit die gelieferte Ware wegen nicht ord-
nungsgemäßer  Wartung  und  Reinigung,  wegen 
Beschädigung,  unsachgemäßer  Lagerung,  Be-
nutzung, Behandlung oder Reparatur defekt ist.
Abs. 13: Garantien erhält der Kunde durch "BF-
BIOlabs GmbH" nicht.

§ 12. Sonstige Haftung

Abs.  1:  Schadensersatzansprüche des Kunden, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
aus positiver Forderungsverletzung, aus der Ver-
letzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen 
und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht in Fällen zwingender gesetzli-
cher Haftung, bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, 
Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  des 
Verkäufers  oder  des  Fehlens  schriftlich  zugesi-
cherter Eigenschaften. Der Schadenersatz für die 
Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten  ist  je-
doch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Be-
weislast  zum  Nachteil  des  Kunden  ist  mit  den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Abs.  2:  Veräußert  der  Kunde  die  Liefergegen-
stände unverändert oder nach Verbindung mit an-
deren Waren, so stellt er "BF-BIOlabs GmbH" im 
Innenverhältnis  von  Produkthaftungspflichten 
Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslö-
senden Fehler verantwortlich ist.
Abs.  3:  Eine Veränderung der  Waren und jede 
Kennzeichnung,  die  als  Ursprungszeichen  des 
Kunden oder eines Dritten gelten, sind unzuläs-
sig.

§ 13. Haftungsausschluss

Die  in  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingun-
gen  geregelten  Haftungsausschlüsse  oder  -be-
grenzungen gelten nicht für
a.) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahr-
lässigen  Pflichtverletzung  von  "BF-BIOlabs 
GmbH"  oder  einer  vorsätzlichen  oder  fahrlässi-
gen  Pflichtverletzung  eines  gesetzlichen  Vertre-
ters  oder  Erfüllungsgehilfen  von  "BF-BIOlabs 
GmbH" beruhen,

b.) sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässi-
gen  Pflichtverletzung  von  "BF-BIOlabs  GmbH" 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen  Pflichtverletzung  eines  gesetzlichen  Vertre-
ters  oder  Erfüllungsgehilfen  von  "BF-BIOlabs 
GmbH" beruhen.

§ 14. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Abs. 1: Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder 
unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis erge-
benden Verpflichtungen,  einschließlich  der  Zah-
lungspflicht, ist Freiburg im Breisgau.
Abs. 2: Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.

§ 15. Gewerbliche Schutzrechte

Abs.  1:  "BF-BIOlabs  GmbH"  übernimmt  keine 
Haftung dafür,  dass die verkauften Waren oder 
ihre  Anwendung  oder  die  nach  Vorgaben  des 
Kunden  gefertigten  Waren  keine  gewerblichen 
Schutzrechte  oder  Urheberrechte  Dritter  verlet-
zen. Der Kunde hat "BF-BIOlabs GmbH" von al-
len gegen ihn aus diesem Grund erhobenen An-
sprüchen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Abs. 2: Schreibt der Kunde durch bestimmte An-
weisungen, Angaben, Unterlagen, Entwürfe oder 
Zeichnungen vor, wie "BF-BIOlabs GmbH" die zu 
liefernden  Produkte  fertigen  soll,  so  übernimmt 
der Kunde die Gewähr, dass durch "BF-BIOlabs 
GmbH"  die  Rechte  Dritter  wie  Patente,  Ge-
brauchsmuster  und sonstige Schutz-  und Urhe-
berrechte nicht verletzt werden, sowohl in Bezug 
auf  das Herstellungsverfahren als  auch für  das 
damit hergestellte Produkt. Der Kunde stellt "BF-
BIOlabs GmbH" von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die diese wegen einer solchen Verletzung gegen 
"BF-BIOlabs GmbH" geltend machen mögen.

§ 16. Benachrichtigung nach § 33 BDSG

Der Kunde wird darauf  hingewiesen,  dass "BF-
BIOlabs GmbH" zu Zwecken der Vertragsverwal-
tung,  Abrechnung und  statistischen  Auswertung 
personenbezogene  Daten  des  Kunden  elektro-
nisch speichert. Dabei handelt es sich um Daten 
wie Name, Adresse, Bankverbindung sowie Da-
ten aus der Vertragsdurchführung. Eine Weiterga-
be an Dritte findet nicht statt.
(Stand: Mai 2024)
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